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Karriere  Wer die Position einer Pflegedienstleitung anstrebt, 
muss die geforderten Voraussetzungen erfüllen. Um sicher zu gehen,  
ob dies auch tatsächlich der Fall ist, haben Bewerber wie Arbeitgeber 
Anspruch auf eine schriftliche Auskunft der Pflegekassen. Text: Jörn Bachem

Mit amtlichem Siegel
> Als examinierte Altenpf legerin 

sind Sie seit mehr als zwei Jah-
ren im Beruf tätig und haben die 

460-Stunden-Weiterbildung zur Pflege-
dienstleitung (PDL) absolviert – Ihrem 
Aufstieg oder neuen Job scheint nichts 
mehr im Weg zu stehen. Doch ist der 
Arbeitsvertrag geschlossen, gibt es nach 
der Meldung der neuen Leitung bei den 
Pflegekassen möglicherweise ein böses 
Erwachen. „Die von Ihnen gemeldete 
Pflegedienstleitung erfüllt nicht die Vo-
raussetzungen des § 71 Abs. 3 SGB XI“, 
heißt es. 

Eine solche Situation ist für alle Betei-
ligten eine große Enttäuschung. Nicht 
selten muss dann der Arbeitgeber den 

Arbeitsvertrag kündigen, auf dem die 
Tinte noch nicht einmal richtig trocken 
geworden ist. Für die Kandidaten platzt 
der Traum vom neuen Job oder vom hö-
heren Gehalt. Solch ein Ärger muss nicht 
sein. Alle Beteiligten können sich im Vor-
feld absichern. Nicht zuletzt mit der Öff-
nung des osteuropäischen Arbeitskräfte- 
marktes wird das Thema „Anerken-
nungssicherheit“ immer wichtiger.

Anspruch auf Eignungsauskunft
Ein Fall aus der Praxis: Eine Sozialstation 
in Deutschland stellt einen Krankenpfle-
ger aus Österreich ein. Er soll die Pflege-
dienstleitung übernehmen. Noten und 
Referenzen sind bestens, die Weiterbil-

dung liegt vor, die persönliche Chemie 
stimmt. Doch dann das Veto der Kassen: 
Die zweijährige Berufserfahrung müsse 
in Deutschland erworben sein, die Tätig-
keit in Österreich zähle nicht. 

Die Mitarbeiter der Krankenkasse 
ließen sich letzten Endes überzeugen – 
schließlich hatte der Europäische Ge-
richtshof schon in einem vergleichbaren 
Fall entschieden, dass es innerhalb der 
Europäischen Union (EU) nicht auf das 
Land ankommen kann, in dem die Qua-
lifikation erworben wurde, sondern nur 
auf die Qualifikation selbst. Aber die 
Pflegekassen ließen auch gleich wissen, 
dass es sich um eine Einzelfallentschei-
dung handele.

Was können Bewerber und Arbeitgeber 
also tun, um schon im Vorfeld die nötige 
Sicherheit zu bekommen und die Ent-
scheidung für die Einstellung einer vor-
gesehenen PDL zu erleichtern? Dank der 
Beharrlichkeit einer Bewerberin, die über 
drei Gerichtsinstanzen prozessierte, hat 
das Bundessozialgericht (BSG) eine wich-
tige Hilfestellung gegeben. In einem Ur-
teil vom 18. Mai 2011 (Az.: B 3 P 5/10 R) 
stellt es klar, dass beide Seiten – jeweils 
für sich – Anspruch auf eine schriftliche 
Auskunft der Landesverbände der Pfle-
gekassen haben, ob die Voraussetzungen 
für die Anerkennung als PDL gegeben 
sind oder nicht. 

In der Praxis bedeutet dies, dass Pfle-
gefachkräfte, sobald sie die 460-Stunden-
Weiterbildung abgeschlossen und die 
zweijährige Berufspraxis in der Rahmen-
frist (siehe nebenstehender Kasten) erwor-
ben haben, auf Antrag eine Eignungsaus-

An einer PDL-Stelle Interessierte sollten zunächst prüfen, ob 
sie die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 
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Checkliste

Eignungsauskunft -  
Worauf ich achten muss!
Grundvoraussetzungen prüfen:

 ☐ staatlich anerkannter Abschluss als Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in,  
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder in der ambulanten Behindertenhilfe auch  
als Heilerziehungspfleger/in nach Landesrecht

 ☐ mindestens zwei Jahre Berufserfahrung innerhalb der vergangenen fünf Jahre vor Einsatz  
als Pflegedienstleitung (Rahmenfrist)

 ☐ erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen über  
mindestens 460 Stunden

 ☐ Nachweis der persönlichen Eignung, in der Regel durch Vorlage eines Führungszeugnisses

Antrag stellen:

 ☐ Richten Sie den Antrag auf Eignungsauskunft rechtzeitig, also möglichst vier Wochen  
im Voraus, an die Landesverbände der Pflegekassen in dem Bundesland, in dem Sie sich  
bewerben wollen

 ☐ Fordern Sie eine schriftliche Auskunft

Unterlagen beifügen:

 ☐ Anerkennungsurkunde

 ☐ Weiterbildungsnachweis

 ☐ Arbeitsbescheinigungen zum Nachweis der Berufserfahrung

 ☐ aktuelles Führungszeugnis „Belegart null“  
(beim Bürger- oder Ordnungsamt zu beantragen)

WichtiG!

•	 Teilen Sie gegebenenfalls mit, ab wann Sie die Tätigkeit  
als PDL aufnehmen wollen

•	 Beachten Sie, dass die Eignung eventuell auch von den  
Krankenkassen und der Heimaufsicht gesondert geprüft 
werden muss
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kunft von den Landesverbänden der Pfle-
gekassen in dem Bundesland, in dem sie 
sich bewerben wollen, erhalten müssen. 
Pflegeeinrichtungen können die Bewer-
bungsunterlagen auch ohne Änderungs-
meldung oder Antrag auf Abschluss eines 
Versorgungsvertrages an die Landesver-
bände zur Vorab-Beurteilung der Aner-
kennungsfähigkeit schicken. 

Für die PDL in ambulanten Pf lege-
diensten, die über einen Versorgungs-
vertrag für die häusliche Krankenpflege 
gemäß § 132a Abs. 2 SGB V verfügen, 
gilt das entsprechend gegenüber den ver-
tragschließenden Krankenkassen. Dies 
hat das BSG schon vor einigen Jahren 
entschieden (Urteil vom 7. Dezember 
2006, Az.: B 3 KR 5/06 R). Aber Achtung: 
Hier müssen alle Kassen beziehungswei-
se deren Vertreter, mit denen ein Versor-
gungsvertrag besteht oder geschlossen 
werden soll, angeschrieben werden.

Achtung bei Berufserfahrung
Die Auskunft kann und sollte jeweils 
schriftlich von den Landesverbänden 
der Pflegekassen verlangt werden. Sie ist 
kostenlos, denn gesetzliche Gebühren-
regelungen bestehen nicht. Die Kassen-
verbände haben gemeinsam zu beschei-
nigen, dass am Tag der Auskunft die 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
als verantwortliche Pflegefachkraft vor-
liegen. Das gibt Sicherheit, was das Ex-
amen betrifft, und auch hinsichtlich der 
Anerkennung der Weiterbildung können 
die Kassen bei unveränderten Tatsachen 
später die Anerkennung nicht ohne wei-
teres verweigern. 

Anders verhält es sich bei der notwen-
digen Berufserfahrung im erlernten Aus-
bildungsberuf. Das BSG weist zu Recht 
darauf hin, dass die Rahmenfrist immer 
von dem Vortag des Tages an zu berech-
nen ist, zu dem die Anerkennung erfol-
gen soll. Bei einer Eignungsauskunft im 
Voraus geht es aber in der Regel um den 
Tag, an dem die Kassen das Schreiben 
erstellen, wenn im Antrag kein anderer 
Tag benannt wird. Hat ein Bewerber an-
schließend zu lange pausiert, kann die 
Berufserfahrung also später nicht mehr 

zählen. Außerdem prüfen die Kassen 
auch die persönliche Eignung und for-
dern in der Regel ein Führungszeugnis 
an, das beim Auskunftsantrag aktuell 
sein muss. Spätere Eintragungen können 
zu anderen Entscheidungen führen.

Wenn die Anerkennungsfähigkeit un-
berechtigt verneint wird, kann der Be-
werber klagen. Arbeitgeber werden es 
selten darauf ankommen lassen. Sie wer-
den aber wohl mit der Zeit die Eignungs-
auskunft der Kassen von allen Bewerbern 
einfordern. Wichtig ist, dass eine Ab-
lehnung des Bewerbers keine Verbind-
lichkeit für die Zukunft besitzt, unab-
hängig von der Begründung. Die Aner-
kennungsvoraussetzungen sind von den 
Kranken- und Pflegekassen stets aktuell 
zu prüfen, wenn die Anerkennung für ei-
ne konkrete Stelle beantragt wird.

Und noch ein Hinweis: Für die Aner-
kennung nach dem jeweiligen Landes-
heimrecht gelten andere Anforderungen. 
Sie ist in manchen Bundesländern (etwa 
Hessen) inzwischen auch für ambulante 
Pflegedienste erforderlich. Mit der Argu-

mentation des BSG im neuen Urteil las-
sen sich auch entsprechende Auskunfts-
ansprüche gegen die Heimaufsichten be-
gründen. Obergerichtlich entschieden ist 
darüber aber noch nicht.

Einen „PDL-Führerschein“ auf Lebens-
zeit gibt es nach wie vor nicht. Mit der 
neuen Rechtsprechung haben es aber alle 
Beteiligten leichter, sich rechtzeitig Klar-
heit über die sozialversicherungsrechtli-
che Eignung als PDL zu verschaffen. 

Mehr zum Thema
  Download-Tipp: Das BSG-Urteil vom 

18. Mai 2011 finden Sie unter www.
altenpflege.vincentz.net/zusatzmaterial

 Kontakt: www.iffland-wischnewski.de

Die Ablehnung eines Bewerbers besitzt keine Verbindlichkeit 
für die Zukunft, unabhängig von der Begründung. 

Rahmenfrist und weitere Voraussetzungen
§ 71 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) XI verlangt, dass die verantwortliche Pflegefachkraft 
praktische Berufserfahrung im erlernten Ausbildungsberuf besitzt. Diese muss mindestens zwei 
Jahre umfassen und innerhalb der vergangenen fünf Jahre liegen. Diese Rahmenfrist wird vom 
Vortag des Tages zurückgerechnet, zu dem der Einsatz als Pflegedienstleitung erfolgen soll.

Beispiel: Die Meldung erfolgt zum 1. Juli 2012. Gerechnet wird dann vom 30. Juni 2012 an fünf 
Jahre zurück. Die Berufserfahrung mus also zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2012 
erworben worden sein. In bestimmten Fällen kann die Rahmenfrist um Zeiten ohne Erwerbstä-

tigkeit auf bis zu acht Jahre verlängert werden – vor allem für Kinderbetreuungszeiten oder bei 
Teilnahme an besonderen Weiterbildungen und Studiengängen mit entsprechendem Abschluss.

Voraussichtlich wird vom Sommer 2012 an wird die Rahmenfrist durch das Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz pauschal auf acht Jahre ausgedehnt. Die Verlängerung im Einzelfall ist dann 
aber nicht mehr möglich.

Weitere Grundvoraussetzungen der Anerkennung sind der staatlich anerkannte Abschluss 
nach dem Altenpflege- oder Krankenpflegegesetz, die erfolgreiche Teilnahme an einer Weiter-
bildungsmaßnahme für leitende Funktionen mit einer Mindeststundenzahl von in der Regel 
460 Stunden sowie die persönliche Eignung, nachzuweisen in der Regel durch Vorlage eines 
Führungszeugnisses der „Belegart null“. 


